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Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Volker Wissing, Jens Ackermann,
Dr. Karl Addicks, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 16/9665 –

Einkommensteuererklärung

Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die jährliche Einkommensteuererklärung kostet die Menschen in Deutschland
viel Zeit und Geld. Kaum noch jemand ist in der Lage, seine Steuererklärung
ohne die Zuhilfenahme entsprechender Computerprogramme oder externen
Sachverstands auszufüllen. Technische Neuerungen, wie z. B. die Einführung
der Elektronischen Einkommensteuererklärung haben vor allem die Entlas-
tung der Verwaltung im Fokus, führen aber nicht unbedingt zu einer Vereinfa-
chung für die Bürgerinnen und Bürger.

1. Wie hoch ist der Anteil der Einkommensteuerpflichtigen für die das Aus-
füllen der vereinfachten Einkommensteuererklärung für Arbeitnehmer aus-
reichend ist?

Der Anteil der Einkommensteuerpflichtigen, für die das Ausfüllen der verein-
fachten Einkommensteuererklärung ausreichend ist, wird auch von den gelten-
den gesetzlichen Grundlagen mitbestimmt. Für das Jahr 2004 wurden rund 26,3
Mio. Einkommensteuererklärungen abgegeben. Darin enthalten sind rd. 7,3 Mil-
lionen Erklärungen mit Einkünften aus § 19 EStG – dies entspricht ca. ein Viertel
der Gesamtsumme der Einkommensteuererklärungen. Im Übrigen vergleiche
Antwort zu Frage 14.

2. Wie hoch ist nach Ansicht der Bundesregierung der durchschnittliche Zeit-
aufwand, den ein Arbeitnehmer für das Ausfüllen seiner Steuererklärung
benötigt, und wie hat sich dieser Zeitaufwand seit 1998 geändert?

Der Zeitaufwand variiert je nach den Umständen des Einzelfalls. Er ist bei ein-
fachen Fällen (vgl. Antwort zu Frage 1) als eher gering zu bewerten. Nutzt der
Steuerpflichtige das amtliche Steuererklärungsprogramm ElsterFormular hat er
die Möglichkeit, Stammdaten und – nach jeweiliger Bestätigung des Einzel-
werts – auch weitere steuerliche Angaben aus dem Vorjahr in die aktuelle Steu-
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ererklärung zu übernehmen. Diese Funktionalität reduziert den zum Ausfüllen
einer durchschnittlichen Einkommensteuererklärung benötigten Zeitaufwand
erheblich.

3. Welche Vereinfachungen bei der Einkommensteuer hat die Bundesregie-
rung seit 1998 durchgeführt, und welche davon waren nicht mit einer
Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger verbunden?

Die erbetenen Angaben ergeben sich aus Anlage 1. Vereinfachungsmaßnah-
men, die mit einer finanziellen Mehrbelastung verbunden waren, sind nach-
richtlich in der Anlage 2 zusammengestellt. Daraus wird deutlich, dass die um-
gesetzten Steuervereinfachungen per Saldo auch zu erheblichen finanziellen
Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger geführt haben.

4. Wie hat sich nach Ansicht der Bundesregierung seit 1998 der durchschnitt-
liche Arbeitsaufwand der Finanzämter für die Bearbeitung einer Ein-
kommensteuererklärung eines durchschnittlichen Arbeitnehmerhaushaltes
geändert?

Für das Besteuerungsverfahren sind die Länder zuständig. Konkrete Angaben
zur Entwicklung des im jeweiligen Land erforderlichen Verwaltungsaufwands
für die Bearbeitung von Steuererklärungen eines durchschnittlichen Arbeitneh-
merhaushalts liegen der Bundesregierung nicht vor.

5. Welche Daten, die über das Formular zur Einkommensteuererklärung
abgefragt werden, liegen den Finanzbehörden üblicherweise bereits vor
(z. B. durch Abzug der Lohnsteuer, eTin-Verfahren etc.)?

Nach den §§ 33, 149 Abs. 1 der Abgabenordnung (AO) i. V. m. den §§ 25 Abs. 3
Satz 1, 46 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) hat der jeweilige Arbeit-
nehmer unabhängig von den bei seinem zuständigen Finanzamt vorliegenden
Daten eine Steuererklärung abzugeben. Die Bundesregierung hat sich allerdings
zum Ziel gesetzt, Steuerpflichtigen künftig ein vorausgefülltes Einkommensteu-
ererklärungsformular zur Verfügung zu stellen. Notwendige Bedingung hierzu
ist, dass Bücher, Aufzeichnungen und steuererhebliche Unterlagen sowie Nach-
weise dem Finanzamt in elektronischer Form vorliegen. Die Voraussetzungen für
diesen grundlegenden Einstieg in ein derartiges eGovernment plant das Bundes-
ministerium der Finanzen mit dem Steuerbürokratieabbaugesetz zu schaffen. So
soll Bürgern und Unternehmen serviceorientiert die Möglichkeit eingeräumt
werden, der Steuerverwaltung bestimmte bisher in Papierform vorzulegende Be-
lege und Unterlagen zur Einkommensteuer (z. B. über Spenden, vermögenswirk-
same Leistungen oder für Riester-Verträge) elektronisch zu übermitteln.

6. Welchen Zeitaufwand hält die Bundesregierung für die Erstellung der Ein-
kommenssteuererklärung eines durchschnittlichen Arbeitnehmerhaushal-
tes für angemessen?

Der Zeitaufwand, den einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die
Erledigung ihrer steuerlichen Pflichten aufbringen, richtet sich nach Art und
Umfang der individuell verwirklichten steuererheblichen Sachverhalte.
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7. Wie hat sich nach Ansicht der Bundesregierung seit 1998 der Anteil der
Steuerpflichtigen geändert, die

a) ihre Einkommensteuererklärung vollkommen selbstständig, ohne
technische bzw. personelle Unterstützung ausfüllen,

b) ihre Einkommensteuererklärung unter Zuhilfenahme entsprechender
Computerprogramme erstellen,

c) für ihre Steuererklärung die Beratung eines Steuerberaters bzw. Lohn-
steuerhilfevereins in Anspruch nehmen?

1997 nahmen 32 Prozent der Steuerpflichtigen die Hilfe eines Steuerberaters,
8 Prozent einen Lohnsteuerhilfeverein, 16 Prozent die Hilfe von Angehörigen
und Bekannten und 44 Prozent überhaupt keine Hilfe in Anspruch1. Die weitere
Entwicklung bis 2008 ist nicht bekannt. Die Nutzung von Computerprogram-
men zur elektronischen Übermittlung von Einkommensteuererklärungen hat
sich seit 2001 wie folgt entwickelt:

8. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung seit 1998 der Verkauf
von Computerprogrammen zur Erstellung der Einkommensteuererklä-
rung geändert?

Die Bundesregierung hat keine Kenntnisse über die Verkaufszahlen von Com-
puterprogrammen zur Erstellung von Einkommensteuererklärungen und deren
Entwicklung seit 1998.

9. Wie hat sich die Zahl der Lohnsteuerhilfevereine bzw. Steuerberater seit
1998 geändert?

Ihren Sitz im Bundesgebiet hatten

a) Lohnsteuerhilfevereine

1998: mehr als 700

2007: mehr als 800

b) Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften

1998: mehr als 65 000

2007: mehr als 81 000.

1 Quelle: Repräsentativbefragung der infas Sozialforschung GmbH, Bonn (17. Dezember 1997).



Drucksache 16/9930 – 4 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

10. Ist nach Ansicht der Bundesregierung das aktuelle Formular für die Er-
stellung der Einkommensteuererklärung selbsterklärend und ohne steuer-
fachliches Vorwissen verständlich, und wie begründet die Bundesregie-
rung ihre diesbezügliche Auffassung?

Die aktuellen Formulare für die Erstellung der Einkommensteuererklärung sind
nach Auffassung der Bundesregierung in der Regel selbsterklärend. Erforder-
lichenfalls werden den Steuerpflichtigen Ausfüllhilfen zu den jeweiligen For-
mularen zur Verfügung gestellt. Darber hinaus ist zur technischen Unterstüt-
zung der Nutzer des amtlichen Steuererklärungsprogramms ElsterFormular
eine zentrale Hotline eingerichtet. Die Zahl der an die Hotline gerichteten
(überwiegend technischen) Anfragen zur elektronischen Einkommensteuer-
erklärung ist seit 2001 um über 90 Prozent gesunken. Der Anteil der steuer-
fachlichen Fragen (zur Steuerberechnung bzw. zu den Vollständigkeits- und
Plausibilitsprüfungen) liegt in diesem Zeitraum gleich bleibend bei ca. 30 Pro-
zent und ist damit tendenziell ebenso rückläufig.

Verhältnis der Calls zu Fallzahlen (ESt) Stand: 07/06

11. Wie viele Umfragen bzw. Untersuchungen hat die Bundesregierung seit
1998 durchgeführt bzw. in Auftrag gegeben um sicherzustellen, dass die
Formulare zur Einkommensteuererklärung für die Bürgerinnen und Bür-
ger auch verständlich sind?

Die Bundesregierung hat seit 1998 keine Umfrage/Untersuchung durchgeführt
oder in Auftrag gegeben. Im Übrigen werden jährlich die Fachverbände bei Er-
stellung der Einkommensteuererklärungsformulare beteiligt.

12. Erachtet die Bundesregierung den Verweis auf Gesetzestexte in dem For-
mular zur Einkommensteuererklärung für die Bürgerinnen und Bürger als
hilfreich, und wie begründet die Bundesregierung ihre diesbezügliche
Auffassung?

Bei Erstellung der Einkommensteuervordrucke wird weitestgehend auf Ver-
weise auf den jeweiligen Gesetzestext verzichtet, da die Bundesregierung dies
aus den Gründen der Antwort zu Frage 10 als nicht hilfreich erachtet.
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13. Wie hat sich die Anzahl der Anlagen zur Einkommensteuererklärung seit
1998 verändert, und welche Vereinfachung war mit der Abschaffung bzw.
Neueinführung der einzelnen Anlagen für die Bürgerinnen und Bürger je-
weils verbunden?

Die Anzahl der Anlagen hat sich nur wenig verändert. Zum Teil wurden die
Anlagen der Übersichtlichkeit halber „ehegattenneutral“ gestaltet oder thema-
tisch getrennt.

14. Wie viele Steuerpflichtige müssen die einzelnen zurzeit gültigen Anlagen
zur Einkommensteuererklärung jeweils ausfüllen?

Die Angaben auf Basis einer Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes
können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

*) Vorläufiges Ergebnis.

Insgesamt wurden rund 26,3 Millionen Einkommensteuererklärungen abgege-
ben.

15. Welche Steuereinnahmen bzw. -rückzahlungen lassen sich den einzelnen
Anlagen zur Einkommensteuererklärung jeweils zuordnen?

Steuerzahlungen bzw. -rückerstattungen lassen sich vor dem Hintergrund einer
synthetischen Einkommensteuer nicht einzelnen Anlagen zur Einkommensteu-
ererklärung zuordnen.

16. Wie hat sich die Anzahl der in der Einkommenssteuererklärung abgefrag-
ten Einzelinformationen unter Berücksichtigung der Anlagen zur Ein-
kommensteuererklärung seit 1998 geändert?

Die Abfragen in den Einkommensteuererklärungsvordrucken werden jährlich
an die geltende Rechtslage angepasst. Dabei wird großer Wert daraufgelegt, die
Anzahl der Anlagen möglichst nicht zu erweitern.
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17. Auf welche Summe belaufen sich nach Einschätzung der Bundesregie-
rung die mit der Erstellung der Einkommensteuererklärung verbundenen
jährlichen, volkswirtschaftlichen Kosten (Arbeitszeitaufwand, Dienstleis-
tungen, Verwaltungskosten etc.), und wie haben diese sich nach Einschät-
zung der Bundesregierung seit 1998 verändert?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Informationen vor.

18. Wie hat sich seit 1998 die Anzahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die keine Einkommensteuererklärung abgeben, geändert?

In der Bundesstatistik sind alle drei Jahre zusätzliche Informationen über abge-
gebene Lohnsteuerkarten enthalten. 1998 gab es gut 1,6 Millionen Fälle, die
ihre Lohnsteuerkarte ohne Einkommensteuererklärung zurückgegeben hatten.
2001 lag diese Fallzahl bei 1,9 Millionen. Zusätzliche Informationen über nicht
veranlagte Steuerpflichtige werden demnächst im Rahmen von ElsterLohn in
der Bundesstatistik zur Verfügung stehen.

19. Wie hat sich seit 1998 der Anteil der fehlerhaft bzw. unvollständig bei
den Finanzbehörden eingereichten Einkommenssteuererklärungen geän-
dert?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Informationen vor.
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Anlage 1
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noch Anlage 1
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noch Anlage 1
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noch Anlage 1
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Anlage 2
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